
Solche Bestimmungen sind nach Art. 7 Abs. 4 der Verordnung 
Nr. 1612/68 nichtig. Art. 45 AEUV und die Bestimmungen der 
Verordnung Nr. 1612/68 belassen den Mitgliedstaaten und den So­
zialpartnern die Freiheit der Wahl unter den verschiedenen Lösungen, 
die zur Verwirklichung des jeweiligen Ziels der Bestimmungen geeignet 
sind. 

( 1 ) ABl. C 226 vom 30.7.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 28. Juni 
2012 — XXXLutz Marken GmbH/Harmonisierungsamt für 
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Natura 

Selection, SL 

(Rechtssache C-306/11 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Gemeinschaftsmarke — Verordnung (EG) 
Nr. 40/94 — Bildmarke Linea Natura Natur hat immer Stil 
— Widerspruch des Inhabers der Gemeinschaftsbildmarke 
natura selection — Relative Eintragungshindernisse — 

Verwechslungsgefahr) 

(2012/C 258/10) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: XXXLutz Marken GmbH (Prozessbevoll­
mächtigter: Rechtsanwalt H. Pannen) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Harmonisierungsamt für den Binnen­
markt (Marken, Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigte: K. 
Klüpfel), Natura Selection, SL 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Sechste Kammer) 
vom 24. März 2011, XXXLutz Marken/HABM — Natura Se­
lection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (T-54/09), mit 
dem eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwer­
dekammer des HABM vom 28. November 2008 (Sache 
R 1787/2007-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen 
der Natura Selection, SL und der XXXLutz Marken GmbH abge­
wiesen wurde — Verwechslungsgefahr zwischen den Bildzei­
chen „natura selection“ und „Linea Natura Natur hat immer Stil“ 
— Fehlerhafte Beurteilung der Ähnlichkeit dieser Zeichen — 
Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) 
Nr. 40/94 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die XXXLutz Marken GmbH trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 238 vom 13.8.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 28. Juni 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Korkein oikeus — 
Finnland) — Verfahren betreffend die Vollstreckung eines 

Europäischen Haftbefehls gegen Melvin West 

(Rechtssache C-192/12 PPU) ( 1 ) 

(Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen — 
Rahmenbeschluss 2002/584/JI — Europäischer Haftbefehl 
und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten — Eu­
ropäischer Haftbefehl zum Zweck der Vollstreckung einer 
Freiheitsstrafe — Art. 28 — Weitere Übergabe — „Kette“ 
von Europäischen Haftbefehlen — Vollstreckung eines dritten 
Europäischen Haftbefehls gegen dieselbe Person — Begriff 
„Vollstreckungsmitgliedstaat“ — Zustimmung zur Übergabe 

— Eilvorlageverfahren) 

(2012/C 258/11) 

Verfahrenssprache: Finnisch 

Vorlegendes Gericht 

Korkein oikeus 

Beteiligter des Ausgangsverfahrens 

Melvin West 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Korkein oikeus — Auslegung 
von Art. 28 Abs. 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des 
Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl 
und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten — 
Haftbefehl zum Zweck der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe 
— Begriff „Vollstreckungsmitgliedstaat“ im Fall einer weiteren 
Übergabe — Angehöriger des Mitgliedstaats A, der von diesem 
Mitgliedstaat zur Vollstreckung einer Haftstrafe an den Mitglied­
staat B und anschließend, nach Verbüßung dieser Strafe, von 
dem Mitgliedstaat B zur Vollstreckung einer Haftstrafe an den 
Mitgliedstaat C übergeben wurde — Ersuchen des Mitgliedstaats 
D an den Mitgliedstaat C aufgrund eines Haftbefehls, der auf 
Übergabe der betreffenden Person an den Mitgliedstaat D zur 
Vollstreckung einer Haftstrafe gerichtet ist 

Tenor 

Art. 28 Abs. 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates vom 
13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabe­
verfahren zwischen den Mitgliedstaaten in der durch den Rahmen­
beschluss 2009/299/JI des Rates vom 26. Februar 2009 geänderten 
Fassung ist dahin auszulegen, dass die weitere Übergabe einer auf­
grund mehrerer aufeinanderfolgender Europäischer Haftbefehle mehr 
als einmal zwischen den Mitgliedstaaten übergebenen Person an einen 
anderen als den Mitgliedstaat, der sie zuletzt übergeben hat, nur von 
der Zustimmung des Mitgliedstaats abhängt, der diese letzte Übergabe 
vorgenommen hat. 

( 1 ) ABl. C 184 vom 23.6.2012.
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